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ihr ganzes Ansehen dahin verwenden, und bei den
fränkischen Behörden die ungesäumte Bestrafung
der Schuldigen auszuwirken.

§ ,i wird ohne Einwendung angenommen.
§ 2. Cartier fürchtet, durch diesen § könnten

grosse Ungerechtigkeiten und Unordnungen bewirkt
werden; denn nicht alle Einwohner einer bedräng-
ten Gegend leiden gleich viel, und sollen also auch
nicht im Ganzen von Auflagen befreit werden; best
ser ist es, einzig diesen Gemeinden durch Beste»--
rung so viel möglich zu Hülfe zu kommen.

Anderwerth wünscht vor allem aus, Tch'ön
über die Lieferungen jeder Art zu haben, damit die
Unterstützung bestimmt und gerecht vertheilt werden
könne. Kühn: Man versteht das Wort Beste»-
rung nicht hinlänglich; es ist Hülfleisiung, und die-
ser bedürfen jene Gegenden ganz unentbehrlich.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Die Agenten im Distrikt Brugg C. Aargau.

Wenn gleich die Agenten in öffentlichen Blät-
tern als unnütze, unthätige und despotische Beam-
tete, als Männer ohne Bürgerst»», ohne guten
Willen und Patriotismus, dem Publikum zur Schau
ausgestellt werden: wann daraus die Absicht her-
vorzuleuchten scheint, dieselben in dem gegenwärli-
gen Zeitpunkt, da man ihrer zu Vollziehung der
häufigen Befehle und Requisitionen, und zu Beide-
Haltung einiger Ordnung und Ruhe am nothwen-
digsten bedarf, noch mehr muthlos zu machen; so

bin ich es den Agenten meines Bezirks schuldig,
öffentlich zu erklären, daß sie von ihrer Erwählung
an, bis jezt immer als rechtschaffene und wackere
Bürger sich betragen, und ihre Pflicht jeweilen in
Treue erfüllt: — alle ihnen bei Tag und bei Nacht
zugesandten Befehle bestmöglich vollzogen, und sich
weder durch stolzes noch despotisches oder trotziges
Betragen bei ihren Mitbürgern verhaßt gemacht;
daß sie, obgleich sie seit 15. Monaren noch keine
Besoldung erhalten, dennoch immer ohne Murren
ihre häuslichen Geschäfte und Arbeiten zu Beför-
dermtg des allgemeinen Bestens, und in der Hof-
nung der verheißenen bessern Zeiten beiseitsgesezt,
und noch viel von ihrem eigenen Vermögen auf-
geopfert.

Ich glaube, es seyen noch viel solche Agenten
in der ganzen Republik. Deßwegen oünkke es mich
besser, wenn man sie aufmuntern, als durch un-
zeitigen Tadel.unwillig machen würde.

Wird es besser gehen, wenn die Agenten, die
durch die Constitution vorgeschrieben sind, abge-
schafft werden? — Ich habe jezt mit neu» Agem
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ten, und im Fall der Abschaffung mit neun und
zwanzig Munizipalitäten zu corespondieren.

Brugg den 22. Heum. 1799.
D. F rölich, Unterstatthaltcr.

Rapinat und Jenner.
Der B. Amad. Jenner, Minister der hel-

vetischen Republik, an den B. Rapi-
nat, Commissair der fränkischen Re-
gierung.

Von eine? der Jahrszeit wegen sehr unange-
nehmen Reise, glücklich nach Paris zurückgekom-
men, darf ich es keinen Augenblick länger anstehen
lassen, B. Commissar, Ihnen meines Herzens
dankbarste Gefühle auszudrucken. Sie haben mich
persönlich mit Gutthaten überhäuft; und mein Va-
terland ist Ihnen so vieles schuldig, daß meine
Dankbarkeit unabhängig von jedem Ereigniße,
mich nur dann zum glüklichcnMenschen machen kann,
wenn ich Ihnen und den Ihrigen,was ich für Sie füh-
le, auch werde bewiesen haben. Ihrer Ankunft in
Helvetien giengen Mißverständliche und «nangeneh-
me Verhältniße zwischen beiden Nationen voraus ;
der Tag ihrer Abreise würde ein Tag allgemeiner
Trauer seyn. Sie haben so viel Rechte, so viel
Ansprüche sich über uns erworben, daß Ihr An-
denken in Helvetien unauslöschlich bleiben wird.
Den schönsten Lohn Ihrer Arbeit zollt Ihnen Ihr
Herz Sie haben ein Ihrer Theilnahme nicht
unwürdiges Volk glücklich und auf immer zum
aufrichtigsten Freunde, der ihm seit lange ver-
kündeten großen Nation gemacht; Ihnen allein
verdankt Frankreich diesen Dienst; Sie haben viel
Gutes gewirkt, und Sie zweifle« nicht daran, Sie
sind davon überzeugt; 0 des köstlichen Gefühls für
eine Seele, der Ihren gleich, die darin schon di
Bezahlung auch der peinlichsten Arbeiten findet.

Unterstützen Sie, ich bitte Sie, meine Bemü-
hungen, Sie Helvetien zu erhalten; das Wohl meiner
und Ihrer Nation erheischen es; bringen Sie dieß

neue Opfer, die Verzichkleistung auf Ihre Ruhe,
dem Lande das Ihnen so theuer ist.

Nehmen Sie, B. Commissar, die Versicherung
meiner Hochachtung und meiner Ergebenheit gü-
ligst an.

Den obstehcnden Brief finden wir im ài àlà vom 2. Thermidor (20. Jul. 1799) abgedrukt;
Rapinat bezeugt die Aechtheit desselben. — O daß

es ein neues Bubeiisiük des Elenden und die scyaud-
lichste seiner Lügen seyn möge I O der unauslösch-
lichen Schande, wenn deiner Bürger einer, Hel-
vetien, wenn einer deiner bevollmächtigten Minister
diese Sprache geführt hätte:
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